
0.110.044.22 

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 2025 Nr. 526 ausgegeben am 4. November 2025 

 

Kundmachung 
vom 28. Oktober 2025 

des Beschlusses Nr. 124/2021 
des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 19. März 2021 
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 1. Juli 2023 

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 17. April 
1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 22. März 1995, 
LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung im Anhang den Beschluss 
Nr. 124/2021 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund. 

Fürstliche Regierung: 
gez. Brigitte Haas 
Fürstliche Regierungschefin 



2 

Anhang 

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 124/2021 

vom 19. März 2021 

zur Änderung von Anhang XIX 
(Verbraucherschutz) des EWR-Abkommens 

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss - 
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im 
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 
1. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2019/2212 der Kommission vom 

20. Dezember 2019 über ein Pilotprojekt zur Umsetzung bestimmter 
in der Verordnung (EU) 2017/2394 des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Zusammenarbeit zwischen den für die Durchset-
zung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen nationalen Behörden 
enthaltener Bestimmungen zur Verwaltungszusammenarbeit mithilfe 
des Binnenmarkt-Informationssystems1 ist in das EWR-Abkommen 
aufzunehmen. 

2. Der Durchführungsbeschluss (EU) 2019/2213 der Kommission vom 
20. Dezember 2019 zur Festlegung der praktischen und operativen 
Modalitäten für die Funktionsweise der nach der Verordnung (EU) 
2017/2394 des Europäischen Parlaments und des Rates eingerichteten 
elektronischen Datenbank in Bezug auf bestimmte nach dieser Verord-
nung übermittelte Mitteilungen2 ist in das EWR-Abkommen aufzu-
nehmen. 

3. Anhang XIX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geän-
dert werden - 

hat folgenden Beschluss erlassen: 

 
1 ABl. L 332 vom 23.12.2019, S. 159. 
2 ABl. L 332 vom 23.12.2019, S. 163. 
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Art. 1 

In Anhang XIX des EWR-Abkommens werden nach Nummer 7fa 
(Entscheidung 2007/76/EG der Kommission) folgende Nummern einge-
fügt: 
"7fb. 32019 D 2212: Durchführungsbeschluss (EU) 2019/2212 der Kom-

mission vom 20. Dezember 2019 über ein Pilotprojekt zur Umset-
zung bestimmter in der Verordnung (EU) 2017/2394 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über die Zusammenarbeit zwischen 
den für die Durchsetzung der Verbraucherschutzgesetze zuständigen 
nationalen Behörden enthaltener Bestimmungen zur Verwaltungs-
zusammenarbeit mithilfe des Binnenmarkt-Informationssystems 
(ABl. L 332 vom 23.12.2019, S. 159) 

7fc. 32019 D 2213: Durchführungsbeschluss (EU) 2019/2213 der Kom-
mission vom 20. Dezember 2019 zur Festlegung der praktischen und 
operativen Modalitäten für die Funktionsweise der nach der Verord-
nung (EU) 2017/2394 des Europäischen Parlaments und des Rates 
eingerichteten elektronischen Datenbank in Bezug auf bestimmte 
nach dieser Verordnung übermittelte Mitteilungen (ABl. L 332 vom 
23.12.2019, S. 163)" 

Art. 2 

Der Wortlaut der Durchführungsbeschlüsse (EU) 2019/2212 und (EU) 
2019/2213 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-
Beilage des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist 
verbindlich. 

Art. 3 

Dieser Beschluss tritt am 20. März 2021 in Kraft, sofern alle Mitteilun-
gen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen3, oder am Tag 
des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 
Nr. 172/2019 vom 14. Juni 20194, je nachdem, welcher Zeitpunkt der spä-
tere ist. 

 
3 Ein Bestehen verfassungsrechtlicher Anforderungen wurde nicht mitgeteilt. 
4 ABl. L 291 vom 10.11.2022, S. 60. 
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Art. 4 

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage 
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht. 

Geschehen zu Brüssel am 19. März 2021. 

(Es folgen die Unterschriften) 
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